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Egal ob man zur Miete wohnt oder im Eigenheim. Sein Zuhau-
se will jeder bewahren, erst Recht wenn man viel Zeit und Geld 
in die Ausstattung nach eigenen Wünschen und Bedürfnissen 
gesteckt hat. Schäden daran sind deshalb immer ein Problem. 
Mit einer Hausratversicherung sichern Sie Ihr Hab und Gut in 
den eigenen vier Wänden ab.

Je nach Vertrag kommt die Versicherung für Schäden durch 
Feuer, Leitungswasser, Sturm ab Windstärke 8 und Hagel auf. 
Hinzu kommen auch Schäden aus Einbrüchen und Vandalis-
mus. Versichert ist dabei der komplette Hausrat. Angefangen 
von Möbeln, Schrankinventar über Gardinen und Wäsche bis 
hin zu Musikinstrumenten, Elektro- und Sportgeräten.

Die Versicherung bezahlt im Schadensfall den Wiederbe-
schaffungswert der zerstörten oder abhanden gekommenen 
Gegenstände. Wertsachen wie Bargeld, Schmuck oder Pelze, 
Wertpapiere oder Kunstwerke können mit einem Anteil der 
Versicherungssumme (zum Beispiel 20 Prozent) abgesichert 
werden. Wer Kostbarkeiten wie Antiquitäten oder Gemälde 
besitzt, sollte je nach Bedarf eine Spezialversicherung ab-
schließen.

Moderne Häuser haben häufig viele Glasflächen verbaut. Egal 
ob Glastüren, großflächige Fenster, Glaswände oder Ceran-
kochfelder, hier kann schnell etwas zerbrechen. Daher lässt 
sich eine Hausratversicherung auch um eine Glasversicherung 
ergänzen. Mit weiteren Beitragszuschlägen lassen sich wiede-
rum auch Überspannungsschäden durch Blitzeinschläge oder 
andere Elementarschäden versichern.

Für Fahrräder gelten in der Regel besondere Bedingungen. 
Sie sind nicht automatisch in der Hausratversicherung abge-
sichert. Generell müssen Räder unterwegs mit einem wirk-
samen Fahrradschloss gegen Diebstahl gesichert werden. 

Nach der Rückkehr muss das Fahrrad zudem im Fahrradkeller 
untergestellt werden, sofern ein solcher Raum vorhanden ist. 
Für die Gefahr eines Fahrraddiebstahls muss stets eine spe-
zielle Fahrradversicherung als Zusatzbaustein zur normalen 
Hausratversicherung abgeschlossen werden.

Wichtig zu wissen: Bei Vertragsabschluss müssen der Wert 
des Hausrats und die Versicherungssumme übereinstimmen, 
sonst kann es im Schadensfall zu bösen Überraschungen 
kommen. Eine solche Unterversicherung ist in der Regel aus-
geschlossen, wenn jeder Quadratmeter der Wohnung mit 650 
Euro versichert wird. Darüber hinaus ist auch stets der jewei-
lige Wohnort für die Beitragshöhe der Hausratversicherung 
ausschlaggebend.

Ihre Redaktion
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Editorial
Liebe Leserinnen und Leser,

die Gesundheit steht bekanntlich bei vielen Men-
schen ganz oben auf der Liste der Dinge, die als 
wichtig im Leben erachtet werden. Da ist es gut, 
wenn man auf eine Krankenversicherung bauen 
kann, die zu einem steht. In unserem Schwerpunkt 
zeigen wir auf, welche Nutzen Sie aus einer Pri-
vaten Krankenversicherung ziehen können. Des 
Weiteren dreht es sich in dieser Ausgabe um den 
Themenbereich Immobilien. Egal ob Fondslösung 
oder direkter Hauskauf: Betongold ist en Vogue. Im 
Serviceteil blicken wir auf die Probleme im Straßen-
verkehr und wie der Urlaub auch im Krankheitsfall 
kein Grund zur Sorge bereitet. Zudem stellen wir 
ein neues Pflegetagegeld-Produkt vor.

Eine interessante Lektüre wünscht Ihnen

EDITORIAL

Hausratversicherung: 
Für den Fall der Fälle
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Das Thema Gesundheit ist ein medialer Dauerbrenner, 
ebenso die Frage nach der Krankenversicherung. Für rund 
9 Millionen Deutsche ist dabei eine Private Krankenver-
sicherung (PKV) erste Wahl. Neben der Leistungsstärke 
ist vor allem die große Vielfalt an Wahlmöglichkeiten ein 
wichtiger Grund in die PKV zu wechseln. Doch längst nicht 
jeder kann sich überhaupt privat krankenversichern. Ge-
nerell können sich nicht nur Selbständige, Freiberufler und 
Beamte für eine PKV entscheiden. Auch Angestellte haben 
unter gewissen Voraussetzungen die Möglichkeit sich pri-
vat zu krankenversichern.

Wechselmöglichkeiten

Selbst wenn in den letzten Jahren die Zugangsvorausset-
zungen zur PKV immer wieder verschärft wurden, haben 
auch heute noch Angestellte die Chance zu wechseln. 
Entscheidend, ob ein Angestellter sich überhaupt privat 
versichern kann, sind sein Jahresverdienst und ob dieser 
über der aktuellen Jahresarbeitsentgeltgrenze liegt. Ar-
beitnehmer, deren regelmäßiges Jahreseinkommen in die-
sem Jahr erstmalig die Jahresarbeitsentgeltgrenze 2014 in 
Höhe von 53.550 Euro im Jahr bzw. 4.462,50 Euro im Monat 
übersteigt, scheiden zum 31.12.2014 aus der gesetzlichen 
Versicherungspflicht aus. Zum 1.1.2015 werden diese au-
tomatisch versicherungsfrei (und haben die Möglichkeit 
in die PKV zu wechseln), sofern sie auch die Jahresarbeits-
entgeltgrenze 2015 überschreiten. Deren Höhe ist derzeit 
noch nicht gesetzlich festgelegt. Erfahrungsgemäß liegt 
diese jedoch über den Werten des Vorjahres.

Für Berufsanfänger, Personen, die bislang in Deutschland 
nicht beschäftigt waren, oder Selbständige, die in ein 
Angestelltenverhältnis wechseln, gelten diese Grenzen 

ebenfalls. Sie sind aber sofort versicherungsfrei, sofern 
der Jahresverdienst voraussichtlich oberhalb der Jahresar-
beitsentgeltgrenze liegt. 

Günstig und gut

Wer in eine der rund 50 privaten Krankenversicherungen 
wechseln möchte, verspricht sich davon meist günstigere 
Beiträge und eine bessere medizinische Versorgung. Da 
sich der Beitrag nicht wie in der gesetzlichen Krankenver-
sicherung nach dem Einkommen bemisst, sondern nach 
Alter, Gesundheitszustand und Umfang der Leistungen, 
sollte man sich frühzeitig Gedanken machen und ausführ-
lich beraten lassen. Denn mit der richtigen privaten Kran-
kenversicherung kommt man gut durchs Leben.

Was die Qualität einer medizinischen Behandlung angeht, 
hat man als privat Versicherter in der Regel freie Wahl. Je 
nach Tarif lässt sich aber auch mit dem so genannten Pri-
märarzt-Prinzip Geld sparen. Dabei überweist der Hausarzt 
den Versicherten zu einem Facharzt. So wird verhindert, 
dass durch falsche Arztbesuche unnötig Kosten produziert 
werden.

Vorteile beim Arzt

Die Vorteile der PKV sollen sich eigentlich nicht in der Ver-
sorgung zeigen, dennoch ergeben immer wieder Stichpro-
bentests, dass ein privat Versicherter Vorzüge genießt. Im 
letzten Jahr ergab beispielsweise eine Telefonumfrage bei 
470 Praxen in Hessen: Im Schnitt warten Patienten aus der 
gesetzlichen Krankenversicherung 20 Tage länger als PKV-
Versicherte auf einen Facharzttermin. Besonders lange 
warten der Studie zufolge gesetzlich Versicherte bei Auge-

närzten, Neurologen und Dermatologen. In den gleichen 
Fachgebieten warten PKV-Versicherte nur halb so lange 
auf einen Termin.

Doch die Wartezeit auf Arzttermine ist nur ein Vorteil von 
vielen. Viele PKV-Tarife bieten für den Krankenhausaufent-
halt Einbettzimmer und Chefarztbehandlung. Auch beim 
Thema Zahnarzt können sich Versicherte den Wunschver-
sicherungsschutz aussuchen – gerade bei Zahnersatz eine 
finanziell lohnende Entscheidung. 

Schwerpunkt : Private Krankenversicherung

Bi
ld

na
ch

w
ei

s 
ER

G
O

 V
er

si
ch

er
un

gs
gr

up
pe

SCHWERPUNKT

Besser privat krankenversichert
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Fondsanlage in Immobilien
Die Zinsen befinden sich seit der Finanzkrise auf einem histo-
rischen Tief. Getrieben durch Inflationsängste wuchs die Be-
liebtheit von Immobilienanlagen immer mehr an. Da das Ei-
genheim als Anlageobjekt jedoch stets mit einem immensen 
Aufwand verbunden ist, rückt die Immobilienanlage durch 
Fonds in den Blickpunkt vieler Investoren. Durch das breite 
Portfolio eines offenen Immobilienfonds mit Wohn-, Gewer-
be-, oder Büroobjekten ist ein idealer Mix des Anlageportfo-
lios gewährleistet. Für die Performance der Fonds ist neben 
der Attraktivität der Immobilien auch die Vermietungssitua-
tion entscheidend. Und hier gilt das alte Maklersprichwort: 
Lage, Lage, Lage.

Wichtig zu wissen: Seit dem 22. Juli 2013 gelten für offene 
Immobilienfonds Mindesthaltefristen. Künftig müssen An-
teile an offenen Immobilienfonds vor der Rückgabe an die 
Fondsgesellschaft mindestens 24 Monate gehalten werden. 
Zudem gilt eine einjährige Kündigungsfrist. Die Fristen wur-
den aufgrund von Liquiditätsproblemen einiger Fonds einge-
führt. In der Vergangenheit hatte die gehäufte Rückgabe von 
Fondsanteilen dazu geführt, dass Fonds geschlossen werden 
mussten. Die neue Regelung verhindert solche Probleme.

Wo lohnt ein Kauf?
Der Immobilienboom der letzten Jahre hat die Suche nach 
interessanten Anlageobjekten nicht leichter gemacht. Zu-
dem treiben günstige Baukredite die Preise von Häusern und 
Wohnungen in den meisten Großstädten in die Höhe. In die-
ser Situation ist die Frage: „Wo lohnt sich der Kauf auch jetzt 
noch?“ entscheidend. Doch viele potenzielle Immobilienei-
gentümer haben überhaupt nicht die Qual der Wahl. Denn 
geht es darum, die eigenen vier Wände für die Familie zu 
kaufen oder zu bauen, ist man bei der Lage nicht sehr flexi-
bel. Der Arbeitsplatz oder die Unterbringung von Kindern in 
Schulen und Kindergärten schränken die Auswahl erheblich 
ein.

Schwieriger wird es, wenn eine Immobilie rein aus Anlage-
gesichtspunkten angeschafft werden soll. Für den Erfolg des 
Investments ist hier nach wie vor die Lage der Immobilie ent-
scheidend. Neben Makrogesichtspunkten wie der allgemei-
nen Wirtschaftsentwicklung sind als Kriterien vor allem die 
regionalen Gegebenheiten relevant. Dazu sollte unter ande-
rem geprüft werden, wie sich die Bevölkerungsentwicklung 
darstellt und ob ein Nettozuzug stattfindet oder ob die Bevöl-
kerung in der entsprechenden Region schrumpft. Gleichzei-
tig hat gerade der jüngste Boom dazu geführt, dass auch In-
haber von weniger attraktiven Objekten versuchen ein Stück 
vom großen Kuchen abzubekommen und ihre Immobilien 
daher überteuert anbieten.

Eine sehr gute Auskunft darüber, welche Lagen derzeit wie zu 
bewerten sind, gibt die neue Ausgabe des Immobilienkom-
pass der Zeitschrift Capital unter www.immobilien-kompass.
de. Allerdings sollte auch klar sein: Ein solcher Blick von der 
Ferne ist meist nur als erster Eindruck sinnvoll. Um eine gute 
Vorortrecherche kommt man als interessierter Immobilien-
anleger nicht herum. Die Möglichkeiten des Internets ma-
chen dabei jedoch vieles leichter. 

Auch ohne Polizeiprotokoll

Wäre es nicht schön, wenn man unseren Freund und Helfer 
entlasten und gleichzeitig bei Verkehrsunfällen mit Baga-
tellschäden die eigenen Nerven schonen könnte. Dies ist 
möglich, da es nicht immer zwingend erforderlich ist, die 
Polizei zur Unfallaufnahme zu rufen. Schließlich ist bei Kfz-
Versicherungen für die Schadenregulierung eine polizeiliche 
Unfallaufnahme nicht zwingend, wenn der Unfallschaden bei 
wenigen hundert Euro liegt.

Die Beteiligten können den Unfall in einem solchen Fall zum 
Beispiel mit dem Europäischen Unfallbericht selbst doku-
mentieren und gemeinsam ein Unfallprotokoll erstellen. Den 
Europäischen Unfallbericht erhält man bei seinem Versiche-
rer. Dieser stellt sicher, dass alle Angaben in dem eigenen 
Dokument zu finden sind, die auch in einem Polizeiprotokoll 
stehen würden. Grundsätzlich sollte man jedoch beachten, 
dass bei Verletzungen von Personen oder erheblichen Blech-
schäden immer die Polizei gerufen werden muss. Natürlich 
gilt es in allen Fällen, seinen Versicherer schnellstmöglich zu 
kontaktieren. Außerdem sollte man niemals ein Schuldaner-
kenntnis abgeben.
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ImmobilienGeldanlage Kfz-Versicherung
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Zugeparkt und abgeschleppt
Die Parksituation in deutschen Großstädten ist für viele Au-
tofahrer ein großes Ärgernis. Dabei lauern einige Gefahren 
selbst für diejenigen, die sich korrekt verhalten und lediglich 
Opfer von Rüpeln werden, die ihr Fahrzeug in zweiter Reihe, 
vor einer Einfahrt oder anderweitig verkehrswidrig abstellen.

Im Fall von Kollisionen mit Falschparkern sollte beachtet wer-
den, dass grundsätzlich derjenige Schuld ist, der den Unfall 
verursacht hat und nicht der Halter des verkehrswidrig abge-
stellten Fahrzeugs. Denn auch hier gilt das alte Gebot, dass 
sich Autofahrer den Sicht- und Straßenverhältnissen anpas-
sen müssen und nicht einfach auf das Fehlverhalten anderer 
verweisen können. Allerdings können auch Falschparker in 
bestimmten Fällen mithaften, wenn ihr Auto in einen Unfall 
verwickelt wird. Während den Unfallverursacher die Haupt-
schuld trifft, hängt die Haftung des Falschparkers davon ab, in 
wie weit er zuvor die Sicht anderer Autofahrer behindert hat.

Ärgerlich ist es auch, wenn man gerade wegfahren möchte, 
nur um dann festzustellen, dass das eigene Auto von einem 
Falschparker zugestellt wurde. Zwar darf man den Wagen 
wegschleppen und sich die Kosten später vom Verkehrssün-
der erstatten lassen. Allerdings muss der Geschädigte für den 
Abschleppdienst in Vorleistung gehen und weiß nicht, wann 
er sein Geld überhaupt wiedersieht. Daher sollten zugeparkte 
Opfer auf öffentlicher Fläche lieber die Polizei oder das Ord-
nungsamt rufen, um sich bestätigen zu lassen, dass man im 
Recht ist. Zeugen oder Fotos helfen in dieser Situation eben-
falls weiter.

Wer jedoch, zum Beispiel zum schnellen Entladen, in der 
zweiten Reihe parken muss, kann das Risiko, dass er kosten-
pflichtig abgeschleppt wird etwas verkleinern. Dazu sollte 
zum Beispiel die Handynummer an der Windschutzscheibe 
befestigt werden, um schnell kontaktiert werden zu können.

Urlaubsfreude mit Hintertür

Es gibt viele gute Gründe, seinen Urlaub schon frühzeitig zu 
buchen. Während man also voller Vorfreude der erholsamen 
Zeit entgegenfiebert, können jederzeit Ereignisse eintreten, 
die eine Stornierung nötig machen. In solchen Fällen wünscht 
sich jeder, eine Reiserücktrittsversicherung abgeschlossen zu 
haben, die dem Versicherten alle mit dem Rücktritt entstan-
denen Kosten erstattet. Eine solche Versicherung lohnt sich 
in jedem Fall, da unvorhergesehene Ereignisse jederzeit auf-
treten können.

Dabei können Reiserücktrittsversicherungen für eine be-
stimmte Reise oder auch für ein ganzes Jahr abgeschlossen 
werden, die dann alle Reisen innerhalb dieses Jahres abde-
cken. Zu den vielen Gründen, wann eine solche Versicherung 
greift zählen zum Beispiel schwere Erkrankungen oder Unfall-
verletzungen, aber auch Impfunverträglichkeit, Schwanger-
schaft, ein unerwarteter Arbeitsplatzwechsel oder der Verlust 
des Arbeitsplatzes. Das erfreuliche ist, dass diese Gründe, die 
eine Reise unzumutbar machen, nicht nur auf den Versiche-
rungsnehmer selbst entfallen müssen, sondern auch bei An-
gehörigen und Mitreisenden gelten.

Premium-Pflegetagegeld
Schon heute sind in Deutschland 2,5 Millionen Menschen 
pflegebedürftig. Die demographische Entwicklung sorgt 
dafür, dass diese Zahl in Zukunft noch deutlich steigen wird. 
Pflegebedürftige werden je nach Pflegeaufwand in eine von 
drei Pflegestufen eingeordnet. Diese bestimmt die Leistung 
aus der gesetzlichen Pflegepflichtversicherung. Doch ganz 
gleich, welche Pflegestufe einem auch zugewiesen wird, die 
hohen Pflegekosten werden seitens der gesetzlichen Pflege-
pflichtversicherung nur zu einem geringen Teil abgedeckt. 

Wichtig ist also eine private Absicherung, die im Fall der Fälle 
ein Pflegetagegeld bezahlt. Die Gothaer MediP ist eine solche 
flexible Pflegevorsorge, mit der sich Versicherte für jede Pfle-
gestufe individuell absichern können. Einzelne Pflegebau-
steine lassen sich ganz nach Bedarf zusammenstellen. 

Die Alleinstellungsmerkmale von Gothaer MediP sind dabei 
der besonders umfangreiche Basisschutz, die Nachversiche-
rungsoption ohne Gesundheitsprüfung und Wartezeiten, die 
Soforthilfe ohne Einstufung in eine Pflegestufe, etwa nach 
einem Unfall, und die vollstationäre Kurzzeitpflege zur Entla-
stung für pflegende Angehörige.

Die Standard-Variante des Vorsorgeproduktes ist MediP 3. 
Diese leistet bei vollstationärer Pflege für alle Pflegestufen. 
Voraussetzung dafür ist die korrekte Einstufung durch die 
deutsche Pflegepflichtversicherung. Zudem leistet sie auch 
bei ambulanter Pflege zu Hause für die Dauer der Zuordnung 
in Pflegestufe III. Die Tarifoptionen MediP 1 und 2 ergänzen 
den Standardtarif um die ambulante Pflege in den jeweiligen 
Pflegestufen. Mit MediP 0 wird der Fall der Demenz abgesi-
chert. Als Ergänzung dient zudem der Baustein MediP EZ. 
Dahinter verbirgt sich eine Einmalzahlung bei erstmaliger 
Feststellung einer Pflegebedürftigkeit nach den Pflegestufen 
I, II oder III.

Im
pr

es
su

m
/K

on
ze

pt
ion

/R
ed

ak
tio

n
CA

SM
OS

 M
ed

ia 
Gm

bH
 • M

on
re

po
sst

ra
ße

 55
 • 7

16
34

 Lu
dw

igs
bu

rg
 • T

ele
fo

n:
 +

49
 - 

71
41

-6
42

41
22

 • w
ww

.ca
sm

os
-m

ed
ia.

de
 • i

nf
o@

ca
sm

os
-m

ed
ia.

de

W
ich

tig
er 

Hi
nw

eis
Tro

tz 
so

rg
fäl

tig
er

 P
rü

fu
ng

 d
er

 In
fo

rm
at

ion
en

 ka
nn

 ei
ne

 G
ar

an
tie

 fü
r d

ie 
Ri

ch
tig

ke
it 

nic
ht

 ü
be

rn
om

m
en

 w
er

de
n.

 N
ac

hd
ru

ck
, a

uc
h 

au
sz

ug
sw

eis
e o

de
r e

ine
 Ve

rv
iel

fäl
tig

un
g 

de
r 

Ar
tik

el 
üb

er
 Pr

int
-, 

ele
kt

ro
nis

ch
e o

de
r a

nd
er

e M
ed

ien
 nu

r m
it 

sch
rif

tli
ch

er
 G

en
eh

m
igu

ng
 de

r R
ed

ak
tio

n.
 Ar

tik
el,

 En
tw

ür
fe 

un
d P

län
e u

nt
er

lie
ge

n d
em

 Sc
hu

tz 
de

s U
rh

eb
er

re
ch

ts.
 

In
fo

rm
at

ion
en

 un
d P

re
ise

 oh
ne

 G
ew

äh
r. F

ür
 un

ve
rla

ng
t e

ing
es

an
dt

e M
an

us
kr

ipt
e u

nd
 Fo

to
s w

ird
 ke

ine
 H

af
tu

ng
 üb

er
no

m
m

en
.

TIPPS & SERVICES

Steuern + Recht Aktuelles/Verbrauchertipps Produkt im Fokus
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